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Ministerpräsident 
David McAllister 
 
 

Seit sieben Jahren ist die Familie Siala / Salame getrennt, getrennt durch eine 
Entscheidung niedersächsischer Behörden. Diese Entscheidung stützt sich allein auf 
die Regelungen des Ausländerrechts – die Rechte der Kinder, das Kindeswohl 
werden ignoriert. 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident McAllister, 
 
terre des hommes Deutschland e.V. und der Bundesfachverband Unbegleitete 
Minderjährige Flüchtlinge e.V. engagieren sich seit vielen Jahren für die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ohne deutschen Pass. In unserer Arbeit sind uns dabei 
viele skandalöse Fälle und Vorkommnisse begegnet, in den meisten Fällen konnten 
aber Engagement für die Betroffenen und Gespräche mit den zuständigen Behörden 
zu nachhaltigen Lösungen führen, die das Kindeswohl in den Vordergrund gestellt 
haben. 
 
Der Ihnen sicher gut bekannte Fall der Gazale Salame und ihrer Familie stellt sich 
anders dar: Seit 7 Jahren manifestiert sich eine Situation, in der eine 
menschenunwürdige Rückführungspolitik trotz begründetem Widerstand 
durchgesetzt wird. Dies geschieht auf dem Rücken einer jungen Familie mit vier 
Kindern; alle vier Kinder wachsen nur bei einem Elternteil auf. Wir halten es für 
unumgänglich, dass die beteiligten Behörden von ihrer kompromisslosen Haltung 
abrücken und endlich die Gedanken der Humanität und der Kinderrechte in den 
Vordergrund rücken.  
Heiko Kauffmann, Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl, hat 
in seinem Schreiben vom 05. Dezember 2011 die verschiedenen rechtlichen 
Rahmenbedingungen eindrücklich geschildert. Diesen Ausführungen können wir 
uns im Weiteren vorbehaltlos anschließen. 
 
Wir sind uns sicher, dass zwischen Ihnen und uns im Interesse des Kindeswohls 
eine gemeinsame Austauschbasis vorhanden ist.  
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In der UN-Kinderrechtskonvention ist das Kindeswohl Kernbegriff und soll laut 
Artikel 3 der Konvention der Maßstab für das Handeln der Behörden sein. Im Fall 
der Familie Siala / Salame ist das Wohl des Kindes bislang nicht beachtet worden, 
ansonsten hätte eine Familientrennung über einen Zeitraum von sieben Jahren nicht 
stattfinden dürfen. 
 
Wir bitten Sie als zuständigen Ministerpräsidenten nachdrücklich, gemeinsam mit 
den beteiligten Behörden die Familienzusammenführung der Familie Siala / Salame 
an dem Ort zu ermöglichen, an dem diese Familie gegründet wurde und wo sie eine 
echte Zukunft hat: in Niedersachsen. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung; wir freuen uns auf 
Ihre Antwort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Peter Herrmann     Danuta Sacher 
Vorstand des      Geschäftsführerin 
Bundesfachverbands UMF e.V.    terre des hommes Deutschland
  
 
 
 
 


